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Helvetischer Hudibras.
Drey und zwanzigstes Stück»

dm igten Heninonats, »7S8.

Freyheit. Gleichheit.

Fortsetzung der Erläuterungen.

-ter Artikel.

Die Gesamtheit der Bürger ist der Souverain

«der Oderherrscher.

(^iii Staat, »vie er seyn soll, kann nur auf einerley

Art entstehen, nur durch den Vertrag. Die
Verschiedenen Staaten mögen nun entstanden seyn,
»vie sie »vollen, durch Hilfbedürfniß der Menschen,

durch die Ucbcrmacht des Stärkern durch List des

Klüger», u. s. w. ES giebt nur eine vollkommene

Form eines dauerhaften Staatsgcbäudes, nur eine

Gesezgebung der Staatscinrichtungen ; diese ist der

allgemeingültige Wille. Alle übrigen Arten, und
Ware man darilin auch noch so glücklich sind Ull-

rechtnchstig.



Ein jeder rechtmäßige Staat enthält durch den

allgemein vereinten Willen drey Gewalten in sich:
die Herrscher» V v ll z i eh u n gS - und Richtcr-
gcwalt. Du kannst dir selbe auf eine sinnliche

Art unter drey Personen vorstellen. Die Oberherrschaft

(Souverainitäl) ist der Gesezgeber, gleichsam

als ein höheres, tadclfrcycS Wesen betrachtet, das

Niemand unrecht thun kann. Die vollziehende Ge.
walt siehst du in der Perlon des Regierers zu Folge
dem schon vorhergehenden Gescze. Dann die recht-

sprechci'dc Gewalt findst du in der Person des Richters

der jedem nach dem Gescze daß Seine
zuerkennt. So ist die gesezgebcnde Gewalt in Ara» im
großen Rath und dem Senat in der Person der

Volks« präscntanlcn; das Direktorium übt die

Vollziehungsgewalt, und der obere Gerichtshof die Recht-
sprechende. Sollte ich mich hicrinn irren, so kam»

man mich zurcchtc weisen.

Die gcsezgcbende Gewalt kann nur den, vereinten
Volkswillen zukommen; denn dieser ist die erste Quelle,
von der alles Recht hcrfließen soll. Wenn irgend
Jemand etwas gegen einen andern verfügt, so ist cS

immer möglich daß er ihm unrecht thue weil er

seine Lage und seinen Geschmat nicht ganz kennt!
wollte Jemand in der besten Absicht den Wein
verbieten weil er ihm schädlich ist, so würde er h»»-
dcrt andere beleidigen, die sich bey diesem süße» Labsal

der leidenden Menschheit recht wohl befinden»

Hingegen so Jemand etwas über sich selbst beschließt'



so kann er sich dadurch nicht unrecht thun, »ach dem

alten Sprichwort : volcan aoa Kc iajulia, was du

willst, daS must du haben, oder wie du dir bettest,

so wirst du liegen. Sonach kann nur der

übereinstimmende Gcmciuwille, sofern ein jeder über alle,
und alle über einen jeden eben dasselbe beschließen,

gcsezgebend seyn. — Z. V. stimmen in einer Gesell-

schafr alle zusammen, daß sie keinen Wein trinken

wollen, so kann sich keiner beklagen, weil crs selbst

so gewollt hat, und im Fall der Ucbertretung kann

er von den übrigen gestraft werden. Nun glaube ich,

«S sey jedem verständlich, was die Worte heißen:

Die Gesamtheit der Bürger ist der Souverain oder

Obcrherrscher.

Die zur Gesezgebung eines solchen Staats vereinte

Glieder heißen aktive Staatsbürger zum Unterschied

der passiven die in Ansehung der Nahrung des

Schutzes und ihres bürgerlichen Daseyns von andern

abhängen, zum Beyspiel, ei» fremder Handwcrksgc-

sell oder Dienstbote, jeder noch Unmündige, und

überhaupt alles Frauenzimmer. Diese wirken nicht

selbstthätig mit zur Gesezgebung, sondern verhalten

sich blos leidend, indem sie sich nach den eingeführten

Gcsczen des Landes richten müßen-

Die wesentlichen Eigenschaften eines AktivbürgcrS

sind : Erstens, gekczlichc Freyheit, das heißt :

er soll keinem andern Gcscze gehorchen, als zu

welchem er seine Beystinnnung gegeben hat. Zweytens,

bürgerliche Gleichheit, das ist: in Sachen des



Rechts muß bey ihm kein Unterschied obwalten, er

niuß in Ansehung seiner jeden andern eben io rechtlich

zu dem verbinden könne», als dieser ihn verbindlich

machen kann; der Burger im Scideugewand
Hat vor dem Richterstuhl keinen Vorzug gegen den

Bürger im Zwilchkittel; er darf keinen Obern im
Wölk erkennen als den er durch seine Repräsentanten

selbst ernannt hat; auch müßen ihm alle Aemter, zu
denen er Fähigkeit besizt offen stehn. Drittens,
die Eigenschaft der bürgerlichen Sclb st stân dig keit,
er muß sein Daseyn seine Erhaltung nicht einem

andern zu verdanken habe», sondern ein Mitglied
des Staats seyn das Stimmfähigkeit besizt, und in
Rcchtsangelcgenhcitcn durch keinen andern vorgestellt

zu werden bedarf, wie rlwa das Weib das unter
dem Schutz des ManncS lebt und in Rechtssachen

einen Beystand nöthig hat. Kurz er muß bürgerliche

Persönlichkeit haben, und als Mitglied des gemeinen

Wesens aus eigner Willkühr mit den andern in
thätiger Verbindung stehen.

Alle jene drey Gewalten sind Staatswürden, und

in sofern man sich einen vollkommncn Staat erst in
Gedanken vorstellen muß, eh man ihn durch eine

Konstitution gründen, und in der Wirklichkeit dar-
stellen kann, sind diese Gewalten wesentliche Bestandtheile,

die aus der Idee eines Staats überhaupt
nothwendig hervorgehen, so wie man sich bey der

Vorstellung irgend eines Gebäudes seine Hauptlhcile, als
da sind Grundfeste, Gemäuer und Dach, nothwendig
denken muß.



Der Staatsbürger kann ans zwey verschiedenen

Gesichtspunkten betrachtet werden: einmal als

Oberhaupt/ in sofern er mit dein ganzen Volkswillcn
die Gesetze macht / und dann als Untergebener/
indem er sich der Befolgung dieser gewolltrn Gesetze

nnterzielt, wo er im UebertrettungSfall sich selbst richtet.

Diese Gewalten also enthalte» daS Verhältniß
des Gebiethenden gegen den Gehorsame n-
d en. Ein Beyspiel für Leute, die alles sehen und

grciffen wollen. Der Mensch besitzt drey Grundkräf-
ten: Vernunft Wille und Gefühl. Die praktische

Vernunft gebiethet, was überhaupt geschehen soll —

Gesetzgebung — Der Wille gehorcht oder gehorcht

nicht nach seiner Willkühr ^— Vo llji e hungs-
gew alt — das moralische Gefühl oder Gewissen

billiget oder misbilligct die That — richtende
Gewalt - Hier hast du alle drey Gewalten in
einer Person bcysamcn den Gesetzgeber, Vollzieher
nnd Richter, nur mit dem Unterschied, daß man im
bürgerlichen Stand den Nichtgehorchcliden durch äussere

Gewalt zur Pflicht zwingen kann, den innern Menschen

aber nicht. Es hinkt halt jedes Gleichniß, wie
man sagt! wer indessen meinen Satz noch nicht
versteht, der werfe das Blatt weg, und lege sich schlafen.

Veyncbcns hab ich doch Lust mit meinem Gleich,
niß fortzufahren weil es vicleicht mehr Licht über
meinen Gegenstand herbreiten tan». Die drey Scclen-
krüftc sind einander bey und untergeordnet, sie wirken

wechselseitig auf einander; denn ohne Wille wäre
die Vernunft ein übcrflüßigeS Vermögen; der Wille



steht unter dem Vernunstgcsctz, und ans dem

jedesmaligen Verhältniß des einen zum andern entsteht die

Ruhe oder Unruhe des Gewissens. Je zweckmäßiger

diese Kräfte mit einander zusammenstimmen desto

mebr nähert sich der Mensch seiner Wurde, so wie

er im Gegentheil sich zum Thier herabsetzt. I. D. Das

Vernunftgcsey sagt: liebe deinen Mitbrndcr und

erweise ihm guteS/ richtet sich nun der Wille nach

diesem Gcboihe, so entsteht das süße Bewußtseyn,

psiichtmäßig gehandelt z» haben. Auch spricht die

Vernunft: Du sollst nicht todten, weil dlese

Handlungsart nie allgemeines Gesetz werden taun. Kehrt

sich nun dein Wille nicht an dieß Verboth; würgst

du deinen Mitbrudcr; so bemerkt das innere

Bewußtseyn bald das Misverhältniß der Handlung zum

Gesetz das Gewissen erwacht und foltert dich mit

den bittersten Vorwürfen; du wirst unstet und ver-

zweifielnd herum irren, wie Kain der Brudermörder.

DaS Gewissen lohnt und straft jeden nach Verdienen.

Eben diese Bcwandtniß bat es mit den drey

Gewalten in einem Staat, sie sind einander bey und

untergeordnet ; die eine ist das Ergänznngsstück der

andern zur Vollständigkeit. Was wäre wohl die

schönste Gesetzgebung ohne VollzichnngSmacht? Und

wäre die zweyte der erstem nicht untergeordnet, wie

leicht könnte sie ausarten, und ihre eigene Willtühr
dem gcsamnitcn Dolkswillcn unterschieben? Durch

die Vereinigung beyder entsteht die dritte Gewalt,

die jedem Recht ertheilt billiget oder verwirft durch

einen



einen Spruch, wie das Gewissen, der innere Richter

unsrer Handlungen.

Nun haben wir den Begriff der Oberherrschaft,

und der Regierung so ziemlich auseinander gesetzt»

Jetzt muß man noch zeigen, daß kein Theil und

kein einzelnes Recht der Herrschergcwalt vom Ganzen

kann abgerissen werden, um das Eigenthum eines

Einzelnen zu werden. — Der freye Wille ist das

Eigenthum des Menschen, das er an Niemand

veräußern kann ohne seme eigene Natur zu zerstören.

Zwar kann ich in einzelnen Fällen nieine Freyheit

einschränken. Ich kaini sagen: du verlangst, daß ich

einige meiner Rechte nicht ausübe, weil ihre Ausübung

dir nacht» eilig ist; nun wohl, du hast auch

Reckte, deren Ausübung mir nachtheilig ist: thue

Verzicht auf die Deinigen, und ich thue Verzicht auf
die Meinigcn. In diesem Vertrag bin ich.eS selbst,

der sich freywillig das Gesetz auficgl, dieß kann >ch

thun, aber meine ursprüngliche Freyheit zu verschen,

ken, ist eben so unmöglich, als wann ich mein

Denkvermögen an jemand vcrkanssen wollte. Co kann eur

Holzhacker den ctwaunigeil Gebrauch seiner Kräfte um

Lohn an Jemand vcrlehncn, aber seine ganze ur-
sprüngliche Leibsstärke unbedingt an Jemand abtrer-

ten, wäre mehr als llnsinn. Da nun die

Oberherrschaft nichts anders ist, als die freye Ucbcrein.

stimmung des allgemeinen Willens, so kann sie an

Niemand veräußert noch durch Jemand vorgestellt werden

; die Gewalt kann man zwar einem andern

übertragen, aber den Willen nicht.
Die Fortsetzung folgt.
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